
legt 1 5 2 und die Gebühren für die mit der Schätzung und Versteigerung 
beauftragten Personen, für die Abschriften etc. genau geregelt.1 5 3 Alle 
Vorgänge mussten dem Oberamt gemeldet und von diesem kontrolliert 
werden. 1 5 4 Die Schätzung und Versteigerung wurde vom Ortsrichter 
vorgenommen. 1 5 5 

Das ganze Verfahren wirkte trotz der Vereinfachungsversuche noch 
ziemlich kompliziert und bürokratisch, was besonders in der Kontroll
funktion des Oberamtes begründet war. Erst das Gesetz vom 3. Juli 
1865 beseitigte, nachdem 1857 und 1862 Verbesserungen vorgenommen 
worden waren, das schwerfällige Vorgehen. 1 5 0 

Eine seit langem offenstehende Lücke wurde durch die Polizeiver
ordnung vom 14. September 1843 1 5 7 ausgefüllt. Die bis dahin gültige 
Polizeiordnung datierte von 1732, 1 5 8 die Fürst Johann Josef Adam er
lassen hatte und die ihrerseits «in der Hauptsache eine Wiederholung 
der alten Best immungen» 1 5 9 enthielt. Immer wieder wurde vom Ober
amt darauf hingewiesen, dass die alte Polizeiordnung einer Verbesse
rung bedürfe. So wies Landvogt Pokorny auch 1827 1 0 0 darauf hin, dass 
die Polizeimänner, die in den Gemeinden den Dienst versahen, nicht 
viel taugten, da der Dienst gewöhnlich «armen Leuten und Invaliden 
ver l iehen» 1 6 1 würde, die ihren Gehalt mehr «für eine Unterstützung als 
für einen Lohn» hielten. 1 6 2 Auf diese Meldung hin erschien 1828 1 6 3 
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